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(KLV; SR 832.112.31) betreffend Neuregelung der psychologischen PsychotherapeutInnen im Rahmen der obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung (OKP) und Anpassung der Zulassungsvoraussetzungen der Hebammen sowie der Personen, die auf ärztliche 
Anordnung hin Leistungen erbringen 
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Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation : Public Health Schweiz 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : PHS 
 
 
Adresse : Dufourstrasse 30, 3005 Bern 
 
 
Kontaktperson : Corina Wirth 
 
 
Telefon : 031 350 16 00   
 
 
E-Mail : info@public-health.ch 
 
 
Datum : 20.09.2019 
 
 
Wichtige Hinweise: 

1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 

 

2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 

 

3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 17. Oktober 2019 an folgende E-Mail Adressen:  

     Leistungen-Krankenversicherung@bag.admin.ch ; gever@bag.admin.ch 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

mailto:Leistungen-Krankenversicherung@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch


Änderung der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (KVV; SR 832.102) und der Krankenpflege-
Leistungsverordnung (KLV; SR 832.112.31) betreffend Neuregelung der psychologischen PsychotherapeutInnen im Rahmen der 

obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) und Anpassung der Zulassungsvoraussetzungen der Hebammen sowie der Personen, 
die auf ärztliche Anordnung hin Leistungen erbringen 

Vernehmlassungsverfahren 
 

 

2 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

Allgemeine Bemerkungen_______________________________________________________________________________________________ 3 

Bemerkungen zum Entwurf der Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV)_____________________________ 4 

Bemerkungen zum Entwurf der Änderung der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) __________________________________ 6 

Weitere Vorschläge_____________________________________________________________________________________________________ 7 

 



Änderung der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (KVV; SR 832.102) und der Krankenpflege-
Leistungsverordnung (KLV; SR 832.112.31) betreffend Neuregelung der psychologischen PsychotherapeutInnen im Rahmen der 

obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) und Anpassung der Zulassungsvoraussetzungen der Hebammen sowie der Personen, 
die auf ärztliche Anordnung hin Leistungen erbringen 

Vernehmlassungsverfahren 
 

 

3 
 

 

Allgemeine Bemerkungen  

Name/Firma Bemerkung/Anregung 

PHS 
Public Health Schweiz (PHS) bedankt sich beim Bundesrat für die Eröffnung der Vernehmlassung zur Änderung der Verordnungen (KVV; SR 

832.102/KLV; SR 832.112.31) betreffend die Neuregelung der psychologischen Psychotherapie. Dies ist der lang erwartete Schritt zur Abschaffung 

des Delegationsmodells hin zur Anerkennung der postgradualen Ausbildung von psychologischen PsychotherapeutInnen und deren Kompetenz, 

Psychotherapie in eigener fachlicher Verantwortung auszuüben – eine Sachlage, die bereits durch das Inkrafttreten des PsyG im Jahr 2013 

gesetzlich verankert wurde. 

PHS  
Eckpunkte der Vorlage, welche Public Health Schweiz klar stützt: 

• PHS ist vollumfänglich einverstanden mit den Zielen der Neuregelung der psychologischen Psychotherapie. Es braucht einen 

verbesserten Zugang zur Psychotherapie, speziell auch in Krisen- und Notfallsituationen. Durch die Anordnung seitens der 

Grundversorgern werden bestehende Hürden in der Versorgung von psychisch Kranken abgebaut. Weiter stützen wir klar die durch den 

Modellwechsel erwartete Verbesserung der Qualität der Leistungserbringung durch die Verbindlichkeit des PsyG. 

• Vollumfänglich einverstanden ist PHS mit den Anordnungsvoraussetzungen resp. dem Vorschlag der anordnungsberechtigten 

ÄrztInnen. Dies sichert den niederschwelligen Zugang zur Psychotherapie, was die rechtzeitige Versorgung der PatientInnen erhöht und 

– durch weniger Chronifizierung und stationäre Aufenthalte – langfristig Kosten im Gesundheitssystem einspart.  

PHS 
Ergänzungen, welche PHS vorschlägt, die im Verordnungsentwurf fehlen oder zu wenig berücksichtigt sind:  

Public Health Schweiz unterstützt grundsätzliche Massnahmen, welche ungerechtfertigte Mengenausweitungen im Gesundheitswesen 

entgegenwirken. Liegt das Wachstum bei Neuzulassungen in einem Kanton höher als im schweizerischen Durchschnitt kann sich  

PHS eine vergleichbare Lösung wie beim Vernehmlassungsentwurf des indirekten Gegenvorschlags der Pflegeinitiative vorstellen. 

       

       

       

       

Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 

Anleitung im Anhang. 
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Bemerkungen zum Entwurf der Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) 

Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 

PHS 
50c 1 d 

(neu) 

Sprachkompetenz 

Die Psychotherapie ist eine Therapieform, die auf Sprache basiert. 

Ungenügende Sprachkompetenz gefährdet daher den 

Therapieerfolg. PHS fordert, dass die Sprachkompetenz als 

Zulassungskriterium für Personen mit ausländischem Diplom in 

die Verordnung aufgenommen wird. 

d. den Nachweis der notwendigen Kenntnisse der 

Amtssprache der Region, für die die Zulassung 

beantragt wird (Niveau C1 europäischer 

Referenzrahmen) 
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Bemerkungen zum Entwurf der Änderung der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV)  

Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung Textvorschlag 
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Weitere Vorschläge  

Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung Textvorschlag 

 
                  

 
                  

 
                  

 
                  

 
                  

 
                  

 
                  

 
                  

 
 


